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ERISCHE ROTE KREUZ
Bern, Juli/August 1950
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Der eine sagt's dem andern

Du musst in OSBO wandern

D 915010 39-47

In allen guten Schuhgeschäften erhältlich; wo nicht,

Adressen-Nachweis durch die Herstellerfirma

OSBO AG • LIESTAL
Telephon (061) 72618 / 72885

D 5128 36-42

Mit jedem Päcklein Schaffhauser Watte erhalten Sie

ein Plus an Qualität, weil wir nur beste Original-
Baumwolle verarbeiten und durch ein spezielles
Bleichverfahren für maximale Saugkraft sorgen.

INT. VERBANDSTOFF-FABRIK SCHAFFHAUSEN, NEUHAUSEN
Erste und älteste Verbandwatte-Fabrik der Welt
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DAS SCHWEIZERISCHE ROTE RREUZ

Schutzengel

und Polizist

Ein Vater kehrt von der Arbeit
heim und macht vor dem Nachtessen

mit seinem Büblein einen

Abendspaziergang. Er trifft
einen Bekannten, unterhält sicli
mit ihm und übersieht dabei,
dass das Büblein fort und über
die Strasse springt.
Der Zufall will es, dass in
diesem Augenblick ein Auto um
die Kurve kommt; der Fahrer
stoppt, das Auto schleift 12

Meter weit und mit ihm das

Büblein. Den Zuschauern stockt
das Blut in den Adern — das

Kind ist sicher tot! Doch nein,
es kommt unter dem Auto
hervorgekrochen, etwas verdutzt
und mit ein paar Schürfungen;
der Vater springt herzu und
schliesst es in die Arme. Wie
durch ein Wunder war das Büblein

unverletzt, was im
Polizeirapport mit den Worten
vermerkt wurde: «In diesem Fall
hat der Schutzengel des Kindes
das Seinige getan!»
Nicht immer ist der Schutzengel
da; eine Kinder-Unfallversicherung

ist deshalb kein Luxus,
sondern eine Notwendigkeit.

-ZÜRICH» ALLGEMEINE UNFALL- UNO HAFTPFLICHT¬

VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT

Direktion: Zürich, Mythenquai
Tel. 27 36 10

Juli-/ Augustnummer 1950

HERAUSGEBER UND VERLAG
Schweizerisches Rotes Kreuz, Taubenstrasse 8, Bern
Telephon 214 74

Jahresabonnement Fr. 6.—, Ausland Fr. 8.—
Einzelnummer 60 Rappen
Postcheckkonto IIII877
Erscheint monatlich einmal
Auflage: 10 000

REDAKTION
Marguerite Reinhard,
Schweizerisches Rotes Kreuz, Taubenstrasse 8, Bern

SATZ UND DRUCK
Vogt-Schild AG., Solothurn

INHALT
W andern im Sommer

Richtiges Kampieren
Die Gefahren des schlechten Wetters im Gebirge

Von Andre Roch

Einer ertrinkt, was tust du?

Ratschläge für Badende

Was wären wir ohne sie?
Von Marguerite Reinhard

Abgabe von Trockenplasma
Von Dr. Heinrich A. Spengler

Primum nil nocere
Von Dr. A. Hässig

Weisses Kreuz und rotes Kreuz
Von Dr. G. A. Bohnv, Präsident des Schweiz. Roten Kreuzes

Oberst Hugo Remund tritt zurück
Von Dr. G. A. Bohny

Der neue Rotkreuz-Chefarzt
Von Oberstbrigadier Hans Meuli, Oberfeldarzt

Schweizer Soldat!
IVelche Rechte gibt das revidierte Genfer Abkommen über
die Behandlung der Kriegsgefangenen vom 12. August 1949

dem in Kriegsgefangenschaft geratenen Soldaten?
3. Fortsetzung

Das Rote Kreuz in Oesterreich
Von Dr. Hans Hang

Hat das Rote Kreuz der Jugend etwas zu sagen?
Von Dr. Karl Wyss, Sekretär des Bernischen Lehrervereins

Aus unserer Arbeit
Unsere Delegiertenversammlung in Siders

Nachrichten des Internationalen Roten Kreuzes

ZUM TITELBILD

Einen der segensreichsten

fraulichen Berufe
übt die Gemeindeschwester

aus.
Unser Bild zeigt Schi
tester Lina bei der Pflege
eines alten Mannes.

Photo Theo Schuarz.
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